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Kanton Aargau. 77

b) wenn ein nach bündnerischem Gesetz noch nieht schulpflich¬
tiges Kind, das aber dem Gesetze des bisherigen Wohnkantons

entsprechend bereits die Schule besucht hat, während
des Schuljahres in unseren Kanton übersiedelt, oder

c) wenn bei einem Kinde, das zu Schulbeginn zwar vorübergehend

im Kanton wohnt, nach begründeter Voraussicht
aber zu erwarten steht, daß es innerhalb Jahresfrist nach
einem Orte übersiedeln werde, wo die Schulpflicht früher
beginnt.

Art. 5. Die Genehmigung zu einem vorzeitigen Schulbeginn
ist zu verweigern oder wird hinfällig, falls anzunehmen ist, daß
mit der Änderung des Wohnsitzes des Kindes im Sinne vom obigen
Artikel 4, Litera b und c, eine Umgehung des Gesetzes beabsichtigt
ist oder war.

Art. 6. Eine Klasse zu überspringen, ist nur mit Zustimmung
des Schulrates und unter der Voraussetzung gestattet, daß das
betreffende Kind sich in einer Prüfung durch einen vom Schulrat
bezeichneten Lehrer in Anwesenheit einer Vertretung des Schulrates

über genügende Kenntnisse ausgewiesen hat.
Der Schulrat soll mit seiner Genehmigung zurückhaltend sein

und hat sie zu verweigern, wenn angenommen werden muß, daß
das Kind mit der Absicht auf die obere Klase vorbereitet wnrde,
um auf diese Weise die gesetzlichen Altersbestimmungen über den
Beginn der Schulpflicht zu umgehen.

Art. 7. Wenn ein Kind während dauernder Schulpflicht von
einer Gemeinde mit 26 Schulwochen in eine solche mit 28 oder
mehr Schulwochen oder umgekehrt übersiedelt, ist dem Schulrat
der neuen Wohngemeinde und dem Erziehungsdepartement hievon
Mitteilung zu machen; das letztere entscheidet im Zweifelsfall,
wann der Schulpflicht Genüge getan ist.

Wegleitend soll unter anderm dabei sein, ob angenommen
werden kann, daß die genossene Schule die vom Gesetz im Minimum

verlangte Wochenstundenzahl erreicht.

Art. 8. Diese Ausführungsbestimmungen treten mit der
Annahme des Gesetzes über Schulpflicht und Schuldauer durch das
Volk in Kraft,

XIX. Kanton Aargau.
Mittelschulen.

Reglement für den schul- und sportärztlichen Dienst am aargauischen
Lehrerseminar Wettingen. (Vom 18. August 1933.)
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